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Im Grenzgebiet zu Peru, Bolivien und den sich anschließenden Grenzregionen zu 
Argentinien (I., II. und III. Region) sowie in den Grenzgebieten im äußersten Süden 
(XII. Region) kommt die Räumung von tausenden, während der Militärregierung dort 
vergrabenen Anti-Personen-Minen nur schleppend voran. Im Küstenbereich zu Peru hin 
wurden die Minen zum Teil in Strandnähe verlegt bzw. dorthin angeschwemmt. Die 
Kennzeichnung der Minenfelder ist nicht flächendeckend sichergestellt bzw. in 
unwegsamem Gelände nicht vorhanden. Reisende sollten sich in diesen Gebieten nur auf 
befestigten Straßen und Wegen bewegen. 
 
 
 
 
Das Auswärtige Amt rät dringend, auf Auslands-Krankenversicherungsschutz mit Rückholversicherung zu 
achten. Reisehinweise beruhen auf den zum angegebenen Zeitpunkt verfügbaren und als vertrauenswürdig 
eingeschätzten Informationen des Auswärtigen Amts. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
sowie eine Haftung für eventuell eintretende Schäden kann nicht übernommen werden. Gefahrenlagen sind 
oft unübersichtlich und können sich rasch ändern. Verweise auf Reisehinweise in den Geschäftsbedingungen 
von Reiseveranstaltern sind für das Auswärtige Amt nicht verbindlich. Gesetzliche Vorschriften eines Landes 
können sich ändern, ohne dass das Auswärtige Amt hiervon unterrichtet wird. Die Kontaktaufnahme mit der 
zuständigen diplomatischen oder konsularischen Vertretung des Landes wird im Zweifelsfall angeraten. 
Auswärtiges Amt, Bürgerservice, Referat 040, 11013 Berlin, Tel. 030/5000-0, Fax 030/5000-3402. 
Die Reisehinweise sind auch im Internet unter http://www.diplo.de abrufbar. 


